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Allgemein 
Stellungnahmeersuchen zu 85/BI betr. "Ehe Gleich! Aufhebung des Eheverbots für 
gleichgeschlechtliche Paare" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Bundesministerium für Inneres führt zu der im Betreff genannten parlamentarischen 

Bürgerinitiative aus, dass die Grundlage für das Eheverbot für gleichgeschlechtliche Paare 

der § 44 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) ist. Diese Thematik fällt in den 

Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Justiz. Die Zuständigkeit des 

Bundesministeriums für Inneres beschränkt sich auf administrative Eheangelegenheiten, 

weshalb von einer Stellungnahme abgesehen wird. 

Für den Bundesminister: 

Mag. Dietmar Hudsky 
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